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RS OGH 1972/7/6 3Ob74/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1972

Norm

EO §41 Abs2

Rechtssatz

Ein infolge Aufschiebung der Exekution bei Gericht hinterlegtes Geld ist bei der Berechnung der voraussichtlichen

Deckung zu berücksichtigen, wenn Eigentumsansprüche Dritter nicht geltend gemacht wurden.

Entscheidungstexte

3 Ob 74/72
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